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Akteneinsicht wieder möglich

Ab sofort können die Betroffenen der Aktion "Kinder der Landstrasse" im
Bundesarchiv Einsicht in ihre Akten nehmen.

Die 1988 dem Bundesarchiv zur
Aufbewahrung übergebenen Akten, welche

von der Stiftung Pro Juventute angelegt
wurden, gehören den Kantonen. Der
Bund brauchte somit für die nach der

Auflösung der Aktenkommission
notwendige Wiederherstellung des

Aktenzugangs das Einverständnis der Kantone.

Nach verschiedenen Verhandlungen

konnten sich alle Kantone
einverstanden erklären, dass die im Bundesarchiv

vorhandenen Akten dort als Depot
dauernd aufbewahrt werden sollen und
das Bundesarchiv selbst den Betroffenen

Einsicht in diese Akten gewährt.

Das Eidgenössische Departement des

Innern (EDI) hat mit jedem einzelnen
Kanton eine Vereinbarung abgeschlossen,

in der festgehalten wurde, dass:

1. Die Direktbetroffenen jederzeit
Zugang zu den sie betreffenden Unterlagen
im Bundesarchiv erhalten.

2. Allfällige Daten über weitere Personen

in den Dossiers nicht weiter
verwendet werden dürfen.

3. Die Betroffenen ihren Akten - sofern
sie dies wünschen - eine schriftliche
Berichtigung beifügen können, die vom

Bundesarchiv gemeinsam mit den
betreffenden Dossiers aufbewahrt werden.

Das bedeutet, dass alle Betroffenen,
welche erstmalig oder auch wiederholt
Einsicht in ihre Akten nehmen wollen,
sich ab sofort schriftlich beim
Schweizerischen Bundesarchiv melden können.
Das Bundesarchiv wird daraufhin prüfen,

ob zu er Person, die Einsicht in ihre
Akten nehmen will, Unterlagen vorhanden

sind, und im entsprechenden Fall
mit den Betroffenen einen Termin
vereinbaren, bei welchem diese ihre Akten
im Lesesaal des Bundesarchivs einsehen

können.

Das Bundesarchiv wird den Betroffenen
auch behilflich sein, Akten, die bei den

einzelnen Vormundschaftsbehörden der
Gemeinden bzw. der Kantone aufbewahrt

wurden, ausfindig zu machen.

Um dem Personenschutz der Betroffenen

und ihrer Familien Rechnung zu

tragen dürfen die im Bundesarchiv
aufbewahrten Akten grundsätzlich nicht
durch Drittpersonen eingesehen werden.
Jedoch hat uns das Bundesamt versichert,

dass es für nahe Verwandte möglich

ist, Einsicht in die Akten ihrer
Angehörigen zu erhalten.
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